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Eine Frau als Stinderatskandidatin

Die Delegierten der Sozialdemokratischen Partei des Kanlons Neuen-
burg haben den Beschluss des Kantonalvorstandes bestitigt, Staatsrat
Fritz Bourquin und Rémy Schleppy (La Chaux-de-Fonds) als Kandida-
len fiir die Staalsratswablen vom 24. und 25. April aufzustellen. Die
Kandidatur von Fritz Bourquin, dem gegenwiirtigen Regicrungsprisi-
denten, wurde oppositionslos bestitigt, wihrend jene von Rémy Schleppy
dic Zustimmung von 65 Delegierten fand. Fiir René Felber, Stadiprisi-
dent von Le Locle, der von seiner Scktion vorgeschlagen worden war,
wurden 36 Stimmen abgegeben.

Der neue Grosse Rat wird die beiden Neuenburger Derireier im
Standerat zu wihlen haben. Gegenwirtig sind dies J. L. Barrelet (fr.) und
Blaise Clerc (lib.). Die Sozialdemokratische Partei wird eine Frau por-
tieren, nimlich Raymonde Schweizer, Direktorin der Ecole des travaux
féminins in La Chaux-de-Fonds, die bereits dem Grossen Rat angehort.

Vorstoss fiir Frauenstimmrecht

Der Regierungsrat von Basel-Land beantragt dem Landrat eine Ver-
jassungsinderung, welche die stufenweise Finfihrung des Frauenstimm-
rechts auf dem Wege der Gesetzgebung erméglichen soll. Es hand:lt
sich um den wvierten Dorstoss; die drei bisherigen waren erfolglos, ‘zu-
letzt wurde 1954 eine der heutigen entsprechende Vorlage mit 7070
gegen 5496 Stimmen verworfen. Der Regierungsrat ist der Auffassung,
die Situation habe sich inzwischen derart geindert, dass dem Volk dic
Frage erneut vorgelegt werden kann.

Der Rekurs der Genferinnen

Der Vorsteher des Departements des Innern des Kantons Genf hat
am 16. Februar 1965 der Initiatin des Rekurses, Grossratsprisidentin
Me Emma Kammacher zuhanden der 564 Mitbeteiligten in einem Ge-
schiftsbrief geantwortet, er wiirde dem. am 11. Februar eingereichten
Gesuch um Zulassung zu den eidgendssischen Wahlen und Abstimmun-
gen gerne entsprechen, er sehe sich jedoch gendtigt, im Hinblick auf
das eidgentssische Recht das Gesuch abzulehnen.

Der sehr gut begrindete Rekurs an den Regierungsrat (Conseil
-d’Etat) ist am 22. Februar eingereicht worden. Er wurde bereits unter
dem 2. Mirz 1965 negativ entschieden — im wesentlichen durch Wieder-
holung der Argumente tiber die historische Interpretation von BV Art.
74, welche der Bundesrat in seinem Entscheid vom 13. Dezember: 1957
im Stimmregisterrekurs Quinche angefihrt hatte. Der Regierungsrat des
Kantons Genf hat die verdnderte politische Situation der Genferinnen
durch die seither erfolgte Einfithrung des kantonalen Frauenstimm- vnd
-wahlrechts lediglich gestreift, auf eine Anwendung wvon Art. 3 des
Statuts des Europarates ist er iiberhaupt nicht eingetreten. Es ist nun

Sache der Genferinnen, fristgerecht an den Bundesrat zu rekurrieren.
Gr il



	Vorstoss für Frauenstimmrecht

